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Entscheidung Spielleitende Stellen

(Red.) – Folgende Entscheidungen der für die einzelnen Klassen zuständigen Spielleitenden Stellen, die den

Beteiligten inzwischen – mit Rechtsmittelbelehrung – schriftlich zugestellt worden sind, werden hiermit bekannt

gemacht. In den genannten Bußgeldbeträgen sind die jeweiligen Bearbeitungs- und Veröffentlichungskosten

enthalten

Entscheidung der Spielleitenden Stelle zu § 14 Abs. 1 Rechtsordnung DHB

Verein
Spiel-Nr./

Datum
Liga Gegner

§ 14 DHB-

Rechtsordnung

Ziffer

Geldbuße

Post-Sport Telekom

Trier

25 /

30.10.2010

BezLiga

Frauen
SV Gerolstein 9 27,50 €
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Entscheidung der Spielleitenden Stelle zu § 17 Abs. 5 Buchst. a) DHB-Rechtsordnung

Verein
Spiel-Nr./

Datum
Liga

Spieler/

Spielausweis-

Nr

Gegner

§ 17 DHB-

Rechtsord-

nung

Buchstabe

Geldbuße

/ Sperre

HSG Westerwald
34 /

13.11.2010

BezLiga

B-Jugend

Nico Sonntag /

3661
TV Arzheim

Grob

unsportliches

Verhalten

(Regel 8:10 IHR)

Sperre 2

Wochen

bis einschl.

27.11.2010

TuS Ahrbach
45 /

20.11.2010

Kreisliga

Männer

Sascha Calieri /

2673

HSG

Altenkirchen/W.

Grob

unsportliches

Verhalten

(Regel 8:6 IHR)

50,00 €

+ Sperre

4 MS bis

einschl.

19.01.2011

TuS Ahrbach
45 /

20.11.2010

Landesliga

Männer

Dag Achtzehn /

281043
HSV Rhein-Nette

Grob

unsportliches

Verhalten

(Regel 8:10 IHR)

Sperre 2

Wochen

bis einschl.

03.12.2010

TV Bassenheim
28 /

30.10.2010
BezLiga

Wilfried Baulig

/Sekretär
SV Untermosel

Grob

unsportliches

Verhalten

(Regel 8:10 IHR)

Sperre 2

Wochen

bis einschl.

12.11.2010

TV Bad Ems
29 /

30.10.2010
Kreisliga

Scharschmidt /

292448
HSG Römerwall

Grob

unsportliches

Verhalten

(Regel 8:6 IHR)

50,00 €

+ Sperre

2 MS bis

einschl.

19.11.2010

TV Arzheim
65 /

27.11.2010

BezLiga

Frauen

Trainer Ralf

Geisler
TV Bad Ems c) 35,00 €

Entscheidung der Spielleitenden Stelle zu §§ 19 Abs. 1 h RO-DHB

Verein
Spiel-Nr./

Datum
Liga Grund Gegner Geldbuße

HSC Schweich 10.10.2010 BezLiga Frauen h PST Trier 37,50 €

HSG Wittlich
24 /

30.10.2010

Kreisliga

Frauen
Absage SG Idar-Vollmersbach 132,50 €
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Entscheidung der Spielleitenden Stelle zu § 25 Abs. 1 Rechtsordnung - DHB

Verein
Spiel-Nr./

Datum
Liga Gegner

§ 25

DHB-

Rechtsor

d-nung

Ziffer

Geldbuße

TG Boppard 33 / 06.11.2010 Kreisliga HSV Rhein-Nette 10 42,50 €

TV Welling 14 / 26.09.2010 Landesliga HV Vallendar 3 72,50 €

HSG Irm./Kl./Hor. 06./07.11.2010
BezLiga

Herren
SG Gös./Lauf. 10 30,00 €

HSV Kirchberg 06./07.11.2010
BezLIga

Herren

SFG

Bernkastel/Kues
10 30,00 €

HSG Irm./Kl./HOr. 06./07.11.2010
BezLiga

Frauen
SK Prüm 10 30,00 €

TV Bitburg 06./07.11.2010
Kreisliga

Frauen
TuS Daun 10 30,00 €

HSG

Tiefenstein/Al./S.
27./28.11.2010 Verbandsliga HSG Irm./Kl./Hor. 10 30,00 €

PST Trier 27./28.11.2010
Kreisliga

Frauen

HSG

Mertesdorf/R.
10 30,00 €

TV Morbach 04./05.12.2010
Kreisliga

Frauen

SG Idar-

Vollmersbach
10 30,00 €

HSV Rhein-Nette
006 /

16.10.2010

1.Runde HVR-

Liga

VfL Hamm-TuS

Daun
16 62,50 €

Ehrungen

Gold:

Manfred Dahm TuS Weibern
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Über unsere Homepage

www.hvrheinland.de

können Sie den Newsletter abonnieren!

Hierfür müssen Sie Ihre email-Anschrift im dafür vorgesehenen Feld eintragen und abschicken.

Sie erhalten dann zukünftig in unregelmäßigen Abständen aktuelle Neuigkeiten des

Handballverbandes Rheinland e. V.

Für das Abbestellen des Abonnements senden Sie bitte eine E-Mail an newsletter@hvrheinland.de

mit dem Betreff „Newsletter abbestellen“.



Entscheidung des HV Rheinland e.V. zu § 14 HVR-Schiedsrichterordnung

Schiedsrichtergestellungspflicht der Vereine des Spielbereichs Rhein/Westerwald / Spieljahr 2009/2010

Folgende Vereine werden wegen fehlender Schiedsrichter mit einem Bußgeld von 300.00 € pro SR und einmaliger

Veröffentlichungskosten (10.00 €) belegt

Verein Mannsch. SR-Soll Offizielle SR-Ist Diff. Bußgeld Kosten Summe

Sen.-Jug.

HSG Altenkirchen/Weyerbusch 3 - 2 4 0 3 -1 300,00 € 10,00 € 310,00 €

TV Bassenheim 3 - 2 4 0 2 -2 600,00 € 10,00 € 610,00 €

HSV Rhein-Nette 5 - 4 6 2 1 -3 900,00 € 10,00 € 910,00 €

SF Neustadt 3 - 2 4 0 1,5 -2,5 750,00 € 10,00 € 760,00 €

TuS Ahrweiler 1 - 2 3 0 1 -2 600,00 € 10,00 € 610,00 €

TG Boppard 1 – 1 2 0 0 -2 600,00 € 10,00 € 610,00 €

TG Oberlahnstein 0 – 2 1 0 0 -1 300,00 € 10,00 € 310,00 €

TuS Horchheim 1 – 0 2 0 0 -2 600,00 € 10,00 € 610,00 €

TuS Bannberscheid 3 –2 4 0 2,5 -1,5 450,00 € 10,00 € 460,00 €

TuS Westerburg 3 – 2 4 2 0 -2 600,00 € 10,00 € 610,00 €

SV Untermosel 1 – 1 2 0 1 -1 300,00 € 10,00 € 310,00 €

TV Arzheim 3 – 0 3 0 1,5 -1,5 450,00 € 10,00 € 460,00 €

TV Bad Ems 4 – 2 4 0 2,5 -1,5 450,00 € 10,00 € 460,00 €

VFL Hamm 3 –1 3 0 1 -2 600,00 € 10,00 € 610,00 €

SV Urmitz 2 – 1 2 0 0,5 -1,5 450,00 € 10,00 € 460,00 €

TV Weißenthurm 1 – 0 2 0 0 -2 600,00 € 10,00 € 610,00 €



Entscheidung des HV Rheinland e.V. zu § 14 HVR-Schiedsrichterordnung

Schiedsrichtergestellungspflicht der Vereine des Spielbereichs Mosel/Eifel / Spieljahr 2009/2010

Folgende Vereine werden wegen fehlender Schiedsrichter mit einem Bußgeld von 300.00 € pro SR und einmaliger

Veröffentlichungskosten (10.00 €) belegt

Verein Mannsch. SR-Soll Offizielle SR-Ist Diff. Bußgeld Kosten Summe

Sen.-Jug.

TV Germania Trier 2 - 0 2 1 0 -1 300,00 € 10,00 € 310,00 €

HSG PST-Pallien 2 - 0 2 0 1 -1 300,00 € 10,00 € 310,00 €

HSG Mertesdorf Ruwertal 5 - 2 6 0 2 -4 1.200,00 € 10,00 € 1.210,00 €

Post-Sport Telekom Trier 2 - 0 2 0 1,5 -0,5 150,00 € 10,00 € 160,00 €

SV Gerolstein 2 - 2 3 0 1 -2 600,00 € 10,00 € 610,00 €

SV Neuerburg 2 – 3 3 0 2 -1 300,00 € 10,00 € 310,00 €

TG Konz 3 – 0 3 1,5 1 -0,5 150,00 € 10,00 € 160,00 €

HV Trittenheim 1 – 0 2 0 1 -1 300,00 € 10,00 € 310,00 €

TuS Daun 4 –2 4 1 2 -1 300,00 € 10,00 € 310,00 €

TV Bitburg 4 – 1 3 1 0 -2 600,00 € 10,00 € 610,00 €

TV Hermeskeil 2 – 2 3 1 0 -2 600,00 € 10,00 € 610,00 €



 

     

Oberliga Rheinland-Pfalz / Saar  
 
 
 
An alle Vereine der Oberliga RPS  
 
 
 
 
 
 
 
 
Abteilung Name Telefon + Fax Datum 
 

GS/OL Alfred Knab       10. Dezember 2010 
 
 
 
Liebe Vereinsverantwortliche! 

 

Wie schon im letzten Jahr wollen wir sozusagen in der Runden-Halbzeit Sie/Euch gerne zu einer 

Aussprache über die laufende Runde und einen Ausblick 2011/12 einladen. Da am 8. Januar keine 

Rundenspiele sind und gleichzeitig die RPS-Schiedsrichter in Enkenbach tagen, schien uns Ort und 

Zeitpunkt passend. Ich lade Dich/Sie daher ganz herzlich ein für 

 

Samstag, den 8.Januar 2011, 10.00 Uhr in der Polizeischule  

Enkenbach, Birkenstraße 107  

 

Tagesordnung: 

 

1. Begrüßung (Jakob) 

2. Allgemeine Informationen zur laufenden Runde (Knab, Schu, Lerch) 

3. Aussprache 

4. Ausblick 2011/12 

5. Verschiedenes 

 

Ich hoffe, dass alle Vereine mit den entsprechend kompetenten VertreterInnen anwesend sein 

können und wünsche gute Anfahrt. 

 

Dein/Ihr 

Friedhelm Jakob  

 

 

(geschäftsführender Präsident) 

 



 

 

 

 

 

Deutscher Handballbund ♦ Strobelallee 56 ♦ 44139 Dortmund 
 

An die 
Mitglieder des EP, 
Geschäftsstellen der Verbände, 
Anti-Doping-Kommission, 
Rechtswarte, Bundesgericht, Bundessportgericht, 
Spielervermittler, 
 

- per E-Mail - 
 

Amtliche Bekanntmachung von Beschlüssen des Erweiterten Präsidiums (EP) 
und des Präsidiums 
 A. Ordnungs-Änderungsbeschlüsse des EP, 
 B. Beschlüsse des EP zu den Modi der Deutschen Meisterschaften Jugend, 
 C. Beschluss des Präsidiums zur personellen Ergänzung des Bundessport- 
                gerichts 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Handballfreunde, 
 

A. Das Erweiterte Präsidium des DHB hat am 27.11.2010 in Dortmund nach 
Feststellung der Dringlichkeit folgende Beschlüsse zu Ordnungsänderungen ge-
fasst, die mit dieser Veröffentlichung in Kraft treten: 
 
1. § 38 Einteilung, Zuständigkeiten  -  Spielordnung 
 In Abs. 5 wird ein zweiter Satz mit folgendem Wortlaut angefügt: 

Die höchste Jugendspielklasse auf DHB-Ebene wird als Deutsche Jugend-
Bundesliga bezeichnet. 

 

Bisheriger Abs. (6) wird Abs. (8). 
 

Es wird ein neuer Abs. 6 mit folgendem Wortlaut eingefügt: 
(6) Die Organisation und Verwaltung der Deutschen Jugend-Bundesliga obliegt 
dem DHB-Jugendausschuss. Einzelheiten einschließlich der Vorgaben und Bedin-
gungen für Trainerqualifikation und –einsatz werden in den Durchführungsbe-
stimmungen geregelt. 

 

Es wird ein neuer Abs. 7 mit folgendem Wortlaut eingefügt: 
(7) In den Jugendaltersklassen der A- und B-Jugend, in denen keine Deutsche Ju-
gend-Bundesliga existiert, erhalten die Landesverbände jeweils einen bzw. einen 
gemeinsamen Teilnahmeplatz an der Deutschen Jugendmeisterschaft entsprechend 
der Einteilung in Abs.4. 

 

10. Dez. 2010 
 
Deutscher Handballbund 
Heinz Winden 
Vizepräsident Recht 
Zur Lay 2, 54317 Kasel/Trier 
Telefax 0651/9950314 
Mail: windenheinz@t-online.de 

– 
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2. § 59 Zuständigkeiten  -  Spielordnung 
 In Abs. 2 wird der 2. Satz gestrichen bzw. durch folgenden Wortlaut ersetzt: 

Der Jugendausschuss beruft einen Spielausschuss und die Spielleitenden Stellen. 
 
3.  § 60 Organisation der Spiele  -  Spielordnung 
 

In Abs. 1 sind hinter den Worten „Bundesligen“ die Worte „im Erwachsenenbereich“ 
zu ergänzen 
Abs. 2 ist statt Singular der Plural „von den zuständigen Spielleitenden Stellen“ zu 
nehmen. 

 
4. Redaktionelle Ergänzungen: Bundesligen „im Erwachsenenbereich“ 

An allen Stellen der Ordnungen, an denen bisher die Bundesligen im Erwachse-
nenbereich erwähnt werden, sind die Worte „im Erwachsenenbereich“ zu ergän-
zen, um Verwechslungen mit der „Jugend-Bundesliga“ zu vermeiden. 

 
5.  § 72 Trainer-Anstellung  -  Spielordnung 

In Abs. 3, Satz 1 werden die Worte „der Kommission für Ausbildung und Brei-
tensport“ durch die Worte „dem DHB-Bundeslehrwart und/oder dem DHB-
Sportdirektor“ ersetzt. 

 
6. § 3  Gebühren und Spielabgaben  -  Gebührenordnung 

 § 3 erhält einen zusätzlichen Absatz e) mit folgendem Wort: 
e) Die Spielabgabe bzw. Verteilung der Spieleinnahmen von Entscheidungsspielen 
der 3. Liga wird in den Durchführungsbestimmungen geregelt (z. Zt. s. Ziff. 24 
DfB). 

 
7. § 7 Antrag auf Spielverlegung  -  Gebührenordnung 
 erhält folgenden Wortlaut: 

§ 7  Spielverlegung/Spielabsetzung (GbO) 
a) Antrag  in den Bundesligen            150,00 € 
b) Dritte Liga: 

Antrag auf Spielverlegung oder Spielabsetzung   100 ,00 €, 
Neuansetzung abgesetzter Spiele     40,00 € 
Ablehnung von Anträgen auf Spielverlegung/Spielabse tzung 10,00 €  

 c) Anträge im übrigen        50,- €. 
 
8. Reisekostenrichtlinien: § 6  Spielleitungsentschädigung für Schieds-

richter/Schiedsrichterbeobachterentschädigung 
 Die Überschrift erhält folgenden Wortlaut: 

§ 6  Spielleitungsentschädigung für Schiedsrichter/ Schiedsrichterbeobachter-, 
Zeitnehmer- und Sekretärentschädigung 

 Die Schiedsrichterentschädigung für die Zweite Bundesliga Frauen beträgt 80,00 €. 
 

§ 6 erhält einen zusätzlichen Abs. 3 mit folgendem Wortlaut (Gültigkeit befristet bis 
30.06.2011): 
(3) Spielleitungs- bzw. Teilnahmeentschädigung: 
 Schiedsrichter   3. Liga Männer:   120,00 € 
    3. Liga Frauen:   75,00 € 

Schiedsrichterbeobachter, Spielaufsicht 3. Liga:  40,00 € 
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 Zeitnehmer und Sekretäre 3. Liga:    25,00 € 
Schiedsrichter Deutsche Jugend-Bundesliga   50,00 € 

 
9. § 30 Zuständigkeit der Rechtsinstanzen  -  Rechtsordnung 
 Abs. 2 a) erhält folgenden Wortlaut: 

a) Revisionen gegen Urteile des Bundessportgerichts und in den Fällen der 
§§ 37 Abs. 8 und 56 Abs. 8a. 

 
10. § 37 Form der Anträge und Rechtsbehelfe  -  Rechtsordnung 
 § 37 erhält einen zusätzlichen Abs. 8 mit folgendem Wortlaut: 

(8) Wird eine Entscheidung mit Urteilsgründen den Beteiligten nicht innerhalb der in § 56 
Abs. 8 a genannten Frist zugestellt, können die Beteiligten das Bundesgericht anrufen. Die 
Anrufung unterliegt zunächst weder der Antrags- noch Begründungspflicht. Es sind auch 
zunächst keine zusätzlichen Kosten einzuzahlen. Das Bundessportgericht hat dem Bundes-
gericht die Akten mit Urteil binnen Wochenfrist nach Mitteilung über die Anrufung zu ü-
bersenden. Geschieht dies, ist das Verfahren als Revision vor dem Bundesgericht anhängig. 
Nimmt der Beteiligte das Rechtsmittel gegenüber dem Bundesgericht binnen  Wochenfrist 
nach Zugang der Entscheidung zurück, hat der DHB etwaige beim Bundesgericht ausgelös-
te Kosten zu tragen. Andernfalls hat der Beteiligte innerhalb von zwei Wochen nach Zu-
gang der Entscheidung das Rechtsmittel i. S. der Abs. 1-8 zu begründen, Anträge zu stellen 
sowie Gebühren und Auslagenvorschüsse einzuzahlen. 

 

Wird eine Entscheidung nach der Anrufung des Bundesgerichts vom Bundessportgericht 
nicht innerhalb der vorstehenden Frist begründet und dem Bundesgericht mit Akten zuge-
leitet, führt das Bundesgericht das Verfahren als einzige Tatsacheninstanz durch. Weitere 
verbandsinterne Rechtsmittel sind ausgeschlossen. 

 
11. § 53 Ladung zur und Vorbereitung der mündlichen Verhandlung  -  

Rechtsordnung 
In Abs. 1 ist nach Satz 1 folgender Satz einzufügen: 

Er hat die Ladungen unverzüglich spätestens eine Woche nach Eingang des Antrags, Be-
schwerde, Berufung oder Revision zu versenden. 

 
12.  § 56 Entscheidung  -  Rechtsordnung 
 Nach Abs. 8 ist ein zusätzlicher Abs. 8a mit folgendem Wortlaut einzufügen: 

(8a) In erstinstanzlichen Verfahren betreffend den Spielbetrieb Dritte Liga und Bundesliga 
vor dem Bundessportgericht soll eine Ausfertigung der Entscheidung den Beteiligten inner-
halb von zwei Wochen nach Verkündung oder im schriftlichen Verfahren innerhalb von 
zwei Wochen nach Abschluss der Beratung zugestellt werden. Eine Ausfertigung der Ent-
scheidung mit den Urteilsgründen ist den Beteiligten vom Bundessportgericht spätestens 
innerhalb von drei Wochen nach Verkündung oder im schriftlichen Verfahren innerhalb 
von drei Wochen nach Abschluss der Beratungen zuzustellen. 

 

B. Beschlüsse des EP vom 27.11.2010 zu den Modi der 
Deutschen Meisterschaften Jugend 

 
1. Modus der Deutschen Meisterschaft der mA-Jugend ab 2012: 

An der Deutschen Meisterschaft der mA-Jugend nehmen die beiden Erstplatzierten 
Mannschaften der 4 Staffeln der Deutschen Jugend-Bundesliga teil.  
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Die Spiele des Viertel- und Halbfinales sowie das Finale werden im Hin- und Rück-
spiel ausgetragen. 

 

Nähere Einzelheiten werden in den Durchführungsbestimmungen geregelt. 
 
2. Modus der Deutschen Meisterschaften der wA-, wB- und mB-Jugend 

ab 2012: 
An der Deutschen Jugendmeisterschaft der o. g. Altersklassen nehmen die 12 Ver-
treter der Landesverbände entsprechend § 38 Abs. 7 (neu) SpO teil. 

 

Die Vorrunde wird in 4 Gruppen à 3 Mannschaften ausgetragen. Die jeweiligen 
Gruppensieger spielen im Modus „Final Four“ den Deutschen Jugendmeister ihrer 
Altersklasse aus. 

 

Nähere Einzelheiten werden in den Durchführungsbestimmungen geregelt. 
 
 

C. Personelle Ergänzung des Bundessportgerichts 
 

Das DHB-Präsidium hat anlässlich seiner Sitzung am 26.11.2010 auf Vorschlag 
des Nordostdeutschen Handball-Verbandes gemäß § 36 Abs. 5 DHB-Satzung 
 

Herrn Holger Dorowski, Kronshagen, HV Schleswig-Holstein, 
 

zum Mitglied des DHB-Bundessportgerichts (§ 50 d. S.) berufen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Deutscher Handballbund 
 

 
 
    Heinz Winden 
Vizepräsident Recht 
 



22. Nette-Cup 
 H a n d b a l l t u r n i e r 

vom 27. – 30. 12. 2010 in der Nettetalhalle in Welling 
 

                 Teilnehmende Mannschaften 
 

                         
T u S  W e i b e r n   Grün-Weiß  M e n d i g 
    Rheinlandliga        Verbandsliga Ost 

SV U r m i t z     Turnerschaft  B e n d o r f 
    Rheinlandliga         Verbandsliga Ost 

T V 05 M ü l h e i m               TV W e l l i n g 02  
    Rheinlandliga/Jgd.Reg.Liga      Verbandsliga Ost 

 

M o n  t a g,  27. 12. 2010 
 

 

18:30 Uhr:  TV Welling 02   -  Grün Weiß Mendig 

20:15 Uhr:  TV 05 Mülheim  - SV Urmitz  
 

D i e n s t a g,  28. 12. 2010 
 

18:30 Uhr:  TS Bendorf   -  Grün Weiß Mendig 
20:15 Uhr:  SV Urmitz    - TuS Weibern  

 

M i t t w o c h, 29. 12. 2010 
 

18:30 Uhr:  TuS Weibern   -  TV 05 Mülheim 

20:15 Uhr:  TV Welling 02   - TS Bendorf  
 

D o n n e r s t a g,  30. 12. 2010 
 

18.00 Uhr  Spiel um Platz 5 

19.45 Uhr  Spiel um Platz 3 

21.15 Uhr    Finale 

 

Im Anschluss findet die Siegerehrung statt. 
 
 

Der TV Welling 02 freut sich auf Ihren Besuch! 
 

der 22. Nettecup wird Ihnen präsentiert von:  
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